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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN DEN LAND¬

VOGT DER HERRSCHAFT KNONAU, HANS HEINRICH OERI, RAT
VON ZUERICH, KNONAU

"Auff das der unnserig Angehörige Jacob U d t i g e r , genant der Schicker,

sambt seinem Sohn , Jagens halber ietzund Zum anderen mahl von [ihm , Oeri ] ,

. . . schrifftlichen sich Zue stellen , ist ernstlich citiert worden , habend Wir

nit ermanglen , sonderen Jhme emstlichist ermahnen wollen , das Er wohl in sich

Selbsten gehen , und auff befindenden Fahler sich der gebühr und gehorsambe

Underwerffen solle , Worüberhin aber Wir anders nichts von Jhme erhalten Können,

als das Er sich nit stellen wolle , auch Zue thuen nit schuldig seye , in ansä-

chung weder Er noch sein soJm Keineswegs das Recht vertröstet oder sich Zue-

stellen angelobt habe , ohne welches die Eidtgnössische Recht Keinen Zue der

Stellung obligiereyi etc . Run seind Wir bey so gestaltner und bewantner der

sacheri beschaffenheit eben auch angestanden , Undt doch befunden , das Wan Er

Schikher oder sein sohn nit angelobt sich Zue stellen , Wir Sie Zue solchem nit

bezwingen Können , und also bis auff weiteren und gewüssneren nachricht die

Sach in Statu quo verbleiben lassen müessen . Wir thuend aber anbey unserem

Hochg . Herren versicheren , dass Wir mit Jhme schikher und seinem Sohn also

emsthafftig geredt haben , dass Sie nit mehr an solche Orth Zue Jagen , gehen

werden " .

Konzept, von Landschreiber Niklaus Andermatt
AH 43, 282- 283 - Blatt 283r leer
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